
Schulzentrum Pestalozzi-Gotthelf 
 

HAUSORDNUNG  PESTALOZZISCHULHAUS UND 
ERGÄNZUNGSGEBÄUDE PESTALOZZI 
 
In unserer Schule begegnen wir einander mit Toleranz , Rücksichtnahme und 
Höflichkeit und bemühen uns so um ein gutes Schulklima. 
 
 
Geltende Regeln: 
 
Zeiten 
 

Die Schüler und Schülerinnen  betreten das Schulhaus frühestens zehn Minuten vor 
Unterrichtsbeginn und verlassen es spätestens eine Viertelstunde nach Unterrichtsschluss. 
Beginnen sie den Unterricht nicht mit der 1. Lektion, betreten sie das Schulhaus erst, wenn 
die vorangehende Lektion beendet ist.  

 
Schulareal 
 

Die Fahrräder werden in den zugewiesenen Veloständern abgestellt. Mofas dürfen nur mit 
Genehmigung der Schulleitung parkiert werden. 
Die Schüler und Schülerinnen dürfen das Schulgelände nicht verlassen. Sie verbringen die 
großen Pausen im Freien.  
Fussbälle, Basketbälle und Schneebälle gehören auf den unteren Platz. Der untere Platz ist 
gemäss separatem Plan für einzelne Stufen reserviert. 
Auf dem gesamten Schulareal sind jegliche Formen von Suchtmitteln (Alkohol, Zigaretten, 
Schnupftabak, Drogen) verboten. 
 
Schulgebäude 
 

Die Schüler und Schülerinnen sind verpflichtet, zu Material und Mobiliar Sorge zu tragen.  
Essen, Trinken und Kaugummi sind in den Schulgebäuden  verboten. Die Lehrpersonen 
können im Unterrichtszimmer Sonderregelungen treffen zum Kaugummi-, Ess- und 
Trinkverbot. 
Handys und andere elektronische Geräte sind auf stumm geschaltet und weggeräumt.  
Ausnahme: grosse Pausen draussen. 
Bis Ende der 6. Klasse bleiben diese Geräte zuhause. 
Es werden keine Bälle oder andere Gegenstände herumgeworfen. 
Die Toilette ist kein Versammlungsort und wird sauber hinterlassen. 
Schülerinnen und Schüler verhalten sich grundsätzlich so, dass andere nicht gestört werden. 
 
Unterricht 
 

Während des Unterrichts tragen Schülerinnen und Schüler keine Kopfbedeckung und keine 
Sonnenbrille. Sie erscheinen in Kleidung, welche dem Schulbetrieb angepasst ist. 
 
Konsequenzen 
 

Bei nicht Einhalten der Hausordnung werden Massnahmen ergriffen. Diese liegen im 
Ermessen der Lehrpersonen. 
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